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§ 8n Bgld. VG Risikoanalyse und
Risikominderung

 Bgld. VG - Bgld. Veranstaltungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.12.2020

(1) Die Bewilligungsinhaberin hat angemessene Schritte zu unternehmen, um die für sie bestehenden Risiken der

Geldwäsche und Terrorismus nanzierung zu ermitteln und zu bewerten. Diese Strategien, Kontrollen und Verfahren

umfassen insbesondere die Ausarbeitung interner Grundsätze, Kontrollen und Verfahren, unter anderem in Bezug auf

eine vorbildliche Risikomanagementpraxis, Sorgfaltsp ichten gegenüber Kunden, Verdachtsmeldungen,

Aufbewahrung von Unterlagen, interne Kontrolle, Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und

Mitarbeiterüberprüfung sowie, sofern dies angesichts des Umfangs und der Art der Geschäftstätigkeit angemessen ist,

die Benennung eines für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zuständigen Beauftragten auf Leitungsebene

und eine unabhängige Prüfung der Strategien, Kontrollen und Verfahren.

(2) Die Bewilligungsinhaberin hat die Strategien, Kontrollen und Verfahren bei Bedarf zu überwachen und zu

verbessern.

In Kraft seit 03.08.2019 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 8n Bgld. VG Risikoanalyse und Risikominderung
	Bgld. VG - Bgld. Veranstaltungsgesetz


